
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/11/22 98/17/0357
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1999

Index

27/04 Sonstige Rechtspflege

Norm

GebAG 1975 §18 Abs1 Z2 litb;

GebAG 1975 §18 Abs2;

GebAG 1975 §19 Abs2;

Rechtssatz

Nach stRsp des VwGH kann von einem tatsächlichen Einkommensentgang bei einem selbständig Erwerbstätigen nur

dann gesprochen werden, wenn während der durch die Erfüllung der Zeugenp8icht versäumten Zeit Tätigkeiten

angefallen wären, die dem Zeugen Einkommen gebracht hätten, welches verloren ging. Unter "tatsächlich

entgangenem" Einkommen iSd § 18 Abs 1 Z 2 lit b GebAG ist nicht ein ;ktiv nach Durchschnittssätzen errechnetes

Einkommen zu verstehen. Dass der Zeuge seinen Einkommensentgang nur zu bescheinigen, aber nicht nachzuweisen

hat, ändert nichts an der Verp8ichtung, den konkreten Verdienstentgang zunächst einmal unter entsprechender

Aufgliederung zu behaupten.
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